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Abwägungsvorschläge

zum Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster

Für das Gebiet: 

"Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

Unterrichtung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG anerkannten 

Verbände gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter

31. August 2020



Landesplanungsbehörde

 

BLATT: 1

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 

Integration Schlesig-Holstein 

Landesplanungsbehörde

STELLUNGNAHME:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 

bestehen.

BERÜCKSICHTIGUNG:

vom 18. Juni 2020

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



vom 13.08.2020

Zu Abs. 1:

Zu Abs. 2:

Zu Abs. 3:

 

Zu Abs. 4:

BLATT: 2

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Wird berücksichtigt. Es werden die Worte "Es gilt…" 

eingefügt.

Wir berücksichtigt. § 84 LBO wir in der Präambel 

gestrichen.

Wird berücksichtigt. Der 3. Absatz auf Seite 14 wird 

ergänzt um "….. in der Gemeinbedarfsfläche 

vorgesehen."

Die Reduzierung des Waldabstandes erfolgte mit 

Zustimmung der Forstbehörde in einem mehrfachen 

Abstimmungsverfahren. Gründe für die Reduzierung 

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster

Zum Fachdienst Kommunalaufsicht

ADRESSE:

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Durch die Planung enstehen nur die Planungskosten. 

Kosten enstehen nur für die daraus folgenden 

Baumaßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch 

nicht beziffert werden können.

Der 1. Abschnitt - Umbau und Erweiterung des 

Kindertagesheimes - ist bereits abgeschlossen.

Zum Fachdienst Bauaufsicht



Zu Abs. 5:

 

BLATT: 3

Bei Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass es sich 

an der östlichen Grenze des Geltungsbereichs um 

einen mit Gehölzen bepflanzten Lärmschutzwall 

handelt. Der Bestand ist nicht als Knick im Sinne des § 

30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 LNatSchG 

einzustufen.

Auch bei der Anpflanzung zwischen Parkplatz und 

Roseburger Straße handelt es sich, nach unserer 

Auffassung, nicht um einen Knick sondern um ein 

urbanes Gebüsch (Bodendecker). Aufgrund der 

Stellungnahme wird hier jedoch vorsorglich ein Knick 

nachrichtlich übernommen.

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft

Wird berücksichtigt sobald Neubauten geplant sind.

Zu Landschaftsplanung und Naturschutz

Die Gemeinde hat sich mit dem Konflikt auf B-

Planebene auseinander gesetzt. Eine Zustimmung der 

Forstbehörde für die Anlage von Stellplätzen liegt vor. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Planung 

der Sportplatz in Richtung Süden verschoben werden 

soll und der größte Teil der Stellplätze sich auf der 

jetzigen Sportplatzfläche befindet.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

waren - niedriger Baumbestad und eine starke 

Böschung in Richtung Norden.



 

BLATT: 4

Es ist richtig, dass die Umsetzung der 

Artenschutzmaßnahmen für die Fledermäuse in der 

Verantwortung der Gemeinde liegt. 

Fledermausquartiere sind jedoch von den geplanten 

Baumaßnahmen nur betroffen, wenn ein Gebäude mit 

Dachstuhl beseitigt wird und sich dort ein 

Fledermausquartier befindet. Die Maßgabe entfällt, 

wenn durch eine Untersuchung ein 

Fledermausvorkommen ausgeschlossen werden kann. 

Die Gemeinde wird im Falle eines Abrisses eines 

Gebäudes einen Fledermausexperten beauftragen, der 

eine Untersuchung durchführt und entsprechende 

Maßnahmen wie die Anbringung von 

Fledermauskästen begleitet. 

Es ist richtig, dass die Anbringung der Vogelnistkästen 

in der Verantwortung der Gemeinde liegt.

Zum Knickabschnitt im Südwesten des Plangebietes: 

Die genannten 20 m im südlichen Bereich sind aktuell 

nicht als Knick vorhanden. Da hier Versorgungsanlagen 

festgesetzt sind, kann auch keine Neuanpflanzung von 

Knick vorgenommen werden. Im Boden sind 

Abwasserschächte, Abwasserleitungen, Gas- und 

Stromleitungen.

Eine Abzäunung wird aus Gründen der Pflege nicht als 

sinnvoll erachtet und würde eine optische Störung der 

Freianlage darstellen.

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:



 

BLATT: 5

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Grauschnäpper und Gartenrotschwanz verlieren bei 

Fällung der strukturreichen Linden einen möglichen 

Brutstandort. Die Gemeinde wird bei Fällung der Linden 

einen Biologen beauftragen, der die Anbringung der 

Vogelnistkästen begleitet.

Ist der Gemeinde bekannt. Diese Nutzung entfällt bei 

Verbreiterung des Weges (einschließlich Stellplätze) 

und Anlage der Hecke.

Wurde geprüft. Der Raum reicht nicht aus. Es würden 

nur noch 50 cm für die Zuwegung übrig bleiben. Der 

angrenzende Landwirt ist nicht bereit zusätzliche 

Flächen zur Anlage eines Knicks abzugeben.

BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



BLATT: 6

Es ist eine freiwachsende Hecke geplant. Daher kann 

sie als Ausgleich anerkannt werden.

Es entfällt kein Knick. Der Fehler wird im Fachbeitrag 

korrigiert.

Die Bäume an der Roseburger Straße werden erhalten. 

Die Bäume auf dem Parkplatz sind nicht 

landschaftsbestimmend und können entfallen. Eine 

Ausgleichspflicht besteht nicht.

Voraussichtlich werden beim Bau eines Sportlerheimes 

nur 4 Linden (Stammdurchmesser 2-mal 0,4m und 2-

mal 0,5 m) entfallen, entweder nördlich oder südlich 

des vorhandenen Gerätehauses. Daher ist die 

Neupflanzung von 8 Bäumen angemessen. In der 

Baumreihe befindet sich nur ein Baum mit 0,6 m 

Stammdurchmesser.

Für den Hinweis auf eine insektenfreundliche 

Beleuchtung wird gedankt. Die Gemeinde wird sich 

grundsätzlich damit auseinandersetzen für das 

gesamte Gemeindegebiet.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB



Zu Abs. 1:

Zu Abs. 2:

BLATT: 7

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Anmerkung: Die Originale werden nur in Farbe 

ausgefertigt.

Zu Städtebau und Planungsrecht

Für den Hinweis des Kreises, dass Kunstrasenplätze 

nicht auf Grünflächen-Festsetzungen zulässig sind, 

wurde seitens der Gemeinde gedankt. Es wird nur 

vorsorglich Gemeinbedarfsfläche festgesetzt für 

eventuelle spätere Maßnahmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt reicht der Bestand aus. Es ist 

keine Intensivierung geplant und es ist auch kein 

Kunstrasenplatz in konkreter Planung. Man möchte nut 

vermeiden, wenn in zehn Jahren bei Intensivierung der 

Flächen, ggfl. Weitere Erweiterung des 

Kindertagesheimes ein Umbau erforderlich wird, die 

Möglichkeit besteht hier einen Kunstrasenplatz, ohne 

erneute Änderung des Flächennutzungsplanes und des 

Bebauungsplanes, durchzuführen. 

Die Begründung wird wunschgemäß korrigiert.

In der Planzeichenerklärung hat die Grünfläche bereits 

eine Signatur, wenn auch etwas blas. Verkehrsflächen 

erhalten gem. Planzeichenverordnung keine Signatur.

Es handelt sich hierbei nicht um verkehrsberühigte 

Bereiche.



vom 16.06.2020

Wurde berücksichtigt.

BLATT: 8

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Die Hanse Werk AG wurde im Rahmen der TöB 

Beteiligung beteiligt, hat jedoch keine Bedenken oder 

Anregungen vorgebracht.

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



vom 01.07.2020

vom 17.07.2020

 

BLATT: 9

Zur Deutschen Telekom Technik GmbH

Wird zur Kenntnis genommen.

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Wird zur Kenntnis genommen.

Zur Deutschen Telekom Technik GmbH

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster

STELLUNGNAHME:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

ADRESSE:

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:



Gewässerunterhaltungsverband Priesterbach

Gemeinde Fitzen

Gemeinde Roseburg

BLATT: 10

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume - Untere Forstbehörde

Industrie- und Handelskammer Lübeck

50Hertz Transmissionen GmbH

Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

TÖB § 4 (2) BauGB

Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 

Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 

abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 

Bedenken vorgebracht:

  Verbände § 59 LNatSchG

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume - Regionaldezernat Süd

Archäologisches Landesamt

Innenministerium S-H, Kampfmittelräumdienst

BERÜCKSICHTIGUNG:

Nachbargemeinden

STELLUNGNAHME:

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Dritte § 3 (2) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB


